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Verordnung über das Offenhalten 

von Verkaufsstellen am 08.07.2018 

in Wuppertal-Elberfeld 

vom 20.03.2018 

 

 

Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der aktuellen 

Fassung hat die Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 12.03.2018 als örtli-

che Ordnungsbehörde für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung erlassen: 

 

§ 1 

 

Am Sonntag, dem 08.07.2018, dürfen anlässlich des Stadtfestest Elberfelder Cocktail in 

Wuppertal-Elberfeld Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art, in der Zeit von 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden in folgenden Bereichen, 

welche sich im Detail aus der anliegenden Karte ergeben, geöffnet sein: 

 

Das Gebiet zwischen  

Morianstraße (östliche Abgrenzung / gerade Hausnummern) und  

Kasinostraße (westliche Abgrenzung) sowie  

Neumarktstraße / Neumarkt / Klotzbahn / Karlsplatz / Hofkamp (nördliche Abgrenzung) und  

Herzogstraße / Wirmhof / Schlossbleiche / Hofaue westl. der Morianstraße / Döppersberg / 

(südliche Abgrenzung) 

 

§ 2 

 

§ 1 gilt nicht für den Lebensmittelhandel, Supermärkte, Getränkemärkte sowie Bau-, Möbel- 

und Matratzenmärkte. 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Anlage zur Verordnung über das Offenhalten 

von Verkaufsstellen am 08.07.2018 in Wuppertal-Elberfeld 
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_________________________ 

Ich bestätige, dass 

‐  die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten wor‐

den sind und 

‐  der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.03.2018 be‐

schlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 

Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 

mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge‐

macht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 20.03.2018  Stadt Wuppertal 

  als örtliche Ordnungsbehörde 

  gez. 

  Andreas Mucke 

  Oberbürgermeister 
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Satzung  der  Stadt  Wuppertal  über  eine  Veränderungssperre  für  den  Bereich 
Widukindstraße in Wuppertal‐Oberbarmen 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐Westfalen in der z. 
Zt. gültigen Fassung ‐ zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(Gesetz‐ und Verordnungsblatt Nordrhein‐Westfalen 2016, Seite 966) in Verbindung mit den 
§§ 14 Absatz 1, 16 Absatz 1 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbuches  (BauGB)  in der Fassung 
der Bekanntmachung der Neufassung vom 03. November 2017  (Bundesgesetzblatt  I, Seite 
3634),  hat der Rat der Stadt Wuppertal am 12.03.2018 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
 
Die  in  §  2  genannten  Flurstücke  liegen  im Geltungsbereich  des Baubauungsplanes  1228  ‐
Widukindstraße / Feuerstraße ‐ für den die Stadt Wuppertal die Aufstellung am 25.02.2016 
beschlossen  hat.  Zur  Sicherung  der  Planung  in  dem  künftigen  Planbereich  wird  eine 
Veränderungssperre erlassen. 
 
 

§ 2 

 

(1)    Von  der  Veränderungssperre  ist  folgender  Bereich  der  Widukindstraße  in  
      Wuppertal‐Oberbarmen betroffen: 
 
       Gemarkung:     Barmen 
       Flur:      140 
       Flurstücke:      46, 47, 52 
       Flur:      146 
       Flurstücke:      32, 38 
 
 
(2)    Ein  Lageplan,  in  dem  die  von  der  Veränderungssperre  betroffenen  Grundstücke  
      gekennzeichnet sind, ist Bestandteil dieser Satzung. 
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Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 1228

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Anordnung einer Veränderungssperre für die Grundstücke nördlich der
Widukindstraße in Wuppertal-Oberbarmen

Gemarkung Barmen
Flur 140
Flurstücke 46, 47 und 52
Flur 146
Flurstücke 32 und 38

Bebauungsplan 1228         - Widukindstraße / Feuerstraße -

1228

Lageplan zur Veränderungssperre

Widukindstraße

Heckinghauser Straße

52

46
47

32

38
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§ 3 

 

(1)    In  dem  von  der  Veränderungssperre  betroffenen  künftigen  Planbereich  dürfen 
 

a) Vorhaben  im  Sinne  des  §  29  BauGB  nicht  durchgeführt  oder  bauliche  Anlagen  nicht 
beseitigt  werden 
 

b) erhebliche  oder  wesentlich  wertsteigernde  Veränderungen  von  Grundstücken  oder 
baulichen  Anlagen,  deren  Veränderung  nicht  genehmigungs‐,  zustimmungs‐  oder 
anzeigenpflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  

 
(2)   Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde  im Einvernehmen mit der  
       Gemeinde  eine  Ausnahme  zulassen,  wenn  überwiegend  öffentliche  Belange  nicht 
       entgegenstehen.  
 
(3)  Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 

 
a) Vorhaben,  die  vor  Inkrafttreten  der  Veränderungssperre  baurechtlich  genehmigt 

worden  sind. 
 

b) Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem  Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte  begonnen  werden  dürfen. 
 

c)  Unterhaltungsarbeiten  und 
 

d) die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung. 
 
 

§ 4 
 

(1)   Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2)   Sie tritt sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist außer Kraft, 
spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren. 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Ich bestätige, dass 
 
‐  die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
‐  der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 12.03.2018 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein‐Westfalen kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung NRW gegen die 
vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Wuppertal, den 19.03.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Aufhebung des Bebauungsplanes 763 - Spitzenstraße - 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 12.03.2018 die Aufhebung des 
Bebauungsplanes 763 - Spitzenstraße - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 

 
 
Geltungsbereich: 
Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Langerfeld.  
Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 763 – Spitzenstraße – erfasst den 
Bereich der Ortsmitte Langerfelds  
• westlich der Spitzenstraße von der Langerfelder Straße bis einschließlich Spitzenstraße 29 
   und  
• nördlich der Langerfelder Straße von der Spitzenstraße bis einschließlich Hausnummer 
   Langerfelder Straße 131  
• und in Verbindung der hinteren Grundstücksgrenzen. 
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Planungsziel: 
Rückentwicklung des Planungsrechts zur Ermöglichung von wohnbaulicher Nutzung. 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Aufhebung des genannten Bauleitplanes in Kraft. 
 
Die Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes wird mit Begründung im Geodatenzentrum, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

12.03.2018 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 (BauGB) in der Neufassung 

vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die fristgerechte 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und 

über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 

Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort 

         bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

         Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  

         Flächennutzungsplanes und 

    3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
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begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nordrhein-Westfalen 2016, Seite 966) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 19.03.2018 

 

gez. 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan 732 – Friedrich-Ebert-Str. / 
Sauerbruchstr. / Tiergartenstr. – 2. Änderung des Bebauungsplanes  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 01.03.2018 nachfolgenden Beschluss über die Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Str. / Sauerbruchstr. / 
Tiergartenstr. - 2. Änderung - - gefasst:  
 
Der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 732 - Friedrich-Ebert-Str. / 
Sauerbruchstr. / Tiergartenstr. – vom 03.12.2015 mit der VO/1928/15 wird aufgehoben. 
 

 
------------------------------------------ 

Planungsziel: 

Städtebauliche Steuerung von Vergnügungsstätten. 
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    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates 

der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 01.03.2018 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 19.03.2018 
 
gez.  
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Erneuter Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan 732 – Friedrich-Ebert-Str. / 
Sauerbruchstr. / Tiergartenstr. – 2. Änderung des Bebauungsplanes  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 01.03.2018 nachfolgenden Beschluss über den erneuten 
Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Str. / Sauerbruchstr. / 
Tiergartenstr. - 2. Änderung - - gefasst:  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Straße / 
Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – erfasst das Gebiet der ehemaligen Gärtnerei 
Nützenberger Straße 283 – 285. 
 
Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes 732 – Friedrich-Ebert-Straße / 
Sauerbruchstraße / Tiergartenstraße – wird für den unter Punkt 2. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erneut beschlossen. 
 

 
 

------------------------------------------ 
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Planungsziel: 

Nutzungsänderung einer ehemaligen Gärtnerei in eine gemischte Nutzung von Wohnen und 

Gewerbe. 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates 

der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 01.03.2018 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 19.03.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Aufstellungsbeschlusses zur Aufhebung des Bebauungsplanes 1131 – nördlich 
Widukindstraße – 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 01.03.2018 nachfolgenden Aufstellungsbeschlusses zur Aufhebung 
des Bebauungsplanes 1131 – nördlich Widukindstraße - gefasst:  
 
1. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 1131 – nördlich 

Widukindstraße – erfasst einen Bereich nördlich der Widukindstraße in einer 
Grundstückstiefe von ca. 60 m im Osten und ca. 10 m im Westen. Im Osten wird er durch 
den Baumarkt begrenzt, im Westen durch die Brändströmstraße. 

2. Die Aufstellung der Aufhebung des Bebauungsplanes 1131 – nördlich Widukindstraße – 
wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2  Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

3. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 

 

 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
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Planungsziel: 

Das aufzuhebende Planverfahren wird durch den parallel aufzustellenden Bebauungsplan 

1228 ersetzt. Gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplanes 1131 bestehen 

inzwischen konkretere Vorstellungen zur Nutzung der Flächen; Regelungen dazu erfolgen im 

Bebauungsplanverfahren 1228 - Widukindstraße / Feuerstraße -. 

    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates 

der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 01.03.2018 gefasst hat, wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
    ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 19.03.2018 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 
 

1. Die Bilanz der Kinder- und Jugendwohngruppen zum 31. Dezember 2016 
 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 7.224.675,26 € 
 festgestellt. 
 

2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 183.564,46 € 
 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
 Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 25.09.2017 den Jahresabschluss und den 
 Lagebericht 2016 der Kinder- und Jugendwohngruppen, wie oben aufgeführt 
 festgestellt.  
 
 
2. Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des 
Betriebes Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2016 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG, 
Wuppertal, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 24.08.2017 den nachfolgend dargestellten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebs Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt 
Wuppertal, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 
31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
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die Kenntnisse über die Betriebstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfungen werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Betriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB 
Treumerkur Dr. Schmidt und Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 
Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
Herne, den 05.03.2018 
 
GPA NRW 
 
Im Auftrag 
 
 
gez.  
Matthias Middel 
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3. Öffentliche Auslegung 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 liegen ab 
dem Tag der Veröffentlichung bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses in der Verwaltung der Kinder- und Jugendwohngruppen der 
Stadt Wuppertal, Am Jagdhaus 50, an den Werktagen von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
zur Einsichtnahme aus. 
 
 

Wuppertal, 12.03.2018 Kinder- und Jugendwohngruppen 
   der Stadt Wuppertal 
   gez.  
   Petra Müller 
   In Vertretung für den Betriebsleiter 
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Bekanntmachung der WSW Energie & Wasser AG 

Die folgenden Fernwärmepreise LP-D* gelten ab dem 01. April 2018 

WSW FERNWÄRME  

Preisregelung LP-D 
netto1)  brutto  

ab 01.04.2018 
 

 

Leistungspreis EUR/kW/a 27,85 33,14 

Arbeitspreis Cent/kWh 4,28 5,09 

Emissionspreis EUR/MWh 1,72 2,05 

Kondensatpreis EUR/m³ 5,04 6,00 

Messpreise 
Heißwasserzähler für Kondensat  DN/Baulänge  netto1)  brutto 

(Dampfnetz), geeicht 
 ab 01.07.2012 

 

 

Qp 0,6 Stat. Ultraschall 15/110 mm EUR/Mon 7,90 9,40 

Qp 1,5 Stat. Ultraschall 15/110 mm EUR/Mon 7,90 9,40 

Qp 2,5 Stat. Ultraschall 20/190 mm EUR/Mon 7,90 9,40 

Qp 6 Stat. Ultraschall 25/260 mm EUR/Mon 12,60 14,99 

WP-Qp 15 Flügelrad 50/200 mm Flansch EUR/Mon 31,60 37,60 

WP-Qp 25 Flügelrad 65/200 mm Flansch EUR/Mon 31,60 37,60 

WP-Qp 40 Flügelrad 80/225 mm Flansch EUR/Mon 31,60 37,60 

WP-Qp 60 Flügelrad 100/250 mm Flansch EUR/Mon 39,60 47,12 

WP-Qp 100 Flügelrad 125/250 mm Flansch EUR/Mon 57,90 68,90 

WP-Qp 150 Flügelrad 150/300 mm Flansch EUR/Mon 57,90 68,90 
 

Kondensat-Trommelzähler, netto1)  brutto 

geeicht ab 01.07.2012 
 

 

Kondensat-Trommel 3 L (Qmax. 800 L) EUR/Mon 10,35 12,32 

Kondensat-Trommel 6 L (Qmax. 1500 L) EUR/Mon 14,35 17,08 

Kondensat-Trommel 15 L (Qmax. 4000 L) EUR/Mon 22,55 26,83 

Kondensat-Trommel 60 L (Qmax. 6000 L) EUR/Mon 55,80 66,40 

Wärmemengenzähler (Heizwasser),  
 netto1)  brutto 

geeicht 
 ab 01.07.2012 

 

Qp 0,6; Qp 1,5; Qp 2,5 
 EUR/Mon 6,65 7,91 

Qp 3,5; Qp 6 
 EUR/Mon 12,90 15,35 

Qp 10 
 EUR/Mon 15,90 18,92 

DN50 Qp 15 
 EUR/Mon 35,80 42,60 

DN65 Qp 25 
 EUR/Mon 35,80 42,60 

DN80 Qp 40 
 EUR/Mon 35,80 42,60 

DN100 Qp 60 
 EUR/Mon 45,90 54,62 

DN100 Qp 100 
 EUR/Mon 67,00 79,73 

DN100 Qp 150 
 EUR/Mon 68,00 80,92 

 netto1)  brutto 

Dampfmessblenden (Dampfnetz) ab 01.07.2012 
 

 

EUR/Mon 127,00 151,13 

Die Veröffentlichung unserer allgemeinen Versorgungsbedingungen für die Fernwärmelieferungen aus dem Dampfnetz der WSW Energie & 
Wasser AG finden Sie im Bundesanzeiger.  

*Für Fernwärme aus dem Dampfnetz 
1) 

 Alle Preisangaben sind Nettopreise und die Umsatzsteuer wird in der jeweiligen Höhe, zurzeit 19 Prozent, erhoben. Maßgeblich sind die 
Nettopreise. Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der Bruttopreise sind möglich. 
Bei allen aufgeführten Zählern sind keine Kosten für die Ablesung und Abrechnung eingerechnet. 

Für Rückfragen und Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
Wuppertal, den 28. März 2018, WSW Energie & Wasser AG 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3011878034 
 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 22.03.2018 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
Nr. 3011004870 
Nr. 3417921065 
Nr. 3417105578 
Nr. 3011960501 
Nr. 3011370651 
Nr. 3011666322 
Nr. 3443066190 
Nr. 4010680223 
Nr. 3421921366 
Nr. 3417914425 

 
 
 
 
Wuppertal, den 22.03.2018 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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